
Arbeitshilfe 

PTA-Reformgesetz: Was gilt in der Rezeptur und Co.?

Ausgangsstoffprüfung

Prüfprotokoll • Namenszeichen der prüfenden Person

• Falls PTA die Prüfung unter Beaufsichtigung durchgeführt hat, zusätzlich  
das Namenszeichen des beaufsichtigenden Apothekers

• Freigabeunterschrift Apotheker

Rezeptur

Plausibilitätsprüfung • Dokumentation durch Apotheker oder Vertretungsberechtigten

Herstellungsanweisung • Unterschrift von Apotheker oder Vertretungsberechtigten

Herstellungsprotokoll • Namenszeichen der herstellenden Person 

• Falls PTA die Herstellung unter Beaufsichtigung durchgeführt hat, zusätzlich 
das Namenszeichen des beaufsichtigenden Apothekers

• Beim Stellen/Verblistern immer beide Namenszeichen, da Aufsichtspflicht

• Freigabeunterschrift Apotheker

Defektur

Plausibilitätsprüfung • Dokumentation durch Apotheker oder Vertretungsberechtigten

Herstellungsanweisung • Unterschrift von Apotheker

Herstellungsprotokoll • Namenszeichen der herstellenden Person 

• Falls PTA die Herstellung unter Beaufsichtigung durchgeführt hat, zusätzlich 
das Namenszeichen des beaufsichtigenden Apothekers

• Freigabeunterschrift Apotheker

Prüfanweisung • Unterschrift von Apotheker

Prüfprotokoll • Namenszeichen der prüfenden Person 

• Falls PTA die Prüfung unter Beaufsichtigung durchgeführt hat, zusätzlich  
das Namenszeichen des beaufsichtigenden Apothekers

• Freigabeunterschrift Apotheker

FAM-Prüfung

Prüfprotokoll • Namenszeichen der prüfenden Person

• Falls PTA die Prüfung unter Beaufsichtigung durchgeführt hat, zusätzlich  
das Namenszeichen des beaufsichtigenden Apothekers
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